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Antwort

 

der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Petra Pau und der Fraktion der PDS
– Drucksache 14/2631 –

Verwendung von Beamtinnen und Beamten bei den obersten Bundesbehörden 
(Nachfrage)

 

In ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage „Verwendung von Beamtinnen und
Beamten bei den obersten Bundesbehörden“ hatte die Bundesregierung ge-
äußert, dass ihr statistische Angaben „zur landsmannschaftlichen Zusammen-
setzung des Personals der obersten Bundesbehörden (…) der Bundesregierung
nicht“ vorliegen (Drucksache 14/2466). Artikel 36 Abs. 1 des Grundgesetzes
für die Bundesrepublik Deutschland verpflicht die Bundesregierung jedoch, in
den obersten Bundesbehörden Beamtinnen und Beamte „… aus allen Ländern
in angemessenem Verhältnis zu verwenden.“

Die Frage nach der Zusammensetzung der obersten Bundesbehörden nach
dem Geschlecht hat die Bundesregierung völlig unbeantwortet gelassen.

1. Wie will die Bundesregierung das Gebot des Artikels 36 Abs. 1 GG umset-
zen, wenn sie nicht einmal Auskunft über die landsmannschaftliche Zu-
sammensetzung der obersten Bundesbehörden geben kann?

 

Die obersten Bundesbehörden entsprechen dem Verfassungsgebot des Artikels
36 Abs. 1 Satz 1 GG, indem sie einerseits freie Stellen grundsätzlich bundes-
weit ausschreiben und so Bewerberinnen und Bewerbern aus allen Ländern in
gleicher Weise den Zugang eröffnen und andererseits die Herkunft aus einem
Land bei der Entscheidung berücksichtigen. Das Gebot des „angemessenen
Verhältnisses“ in Artikel 36 Abs. 1 Satz 1 GG kann nur im Zusammenhang mit
dem in Artikel 33 Abs. 2 GG für den Zugang zu einem öffentlichen Amt festge-
legten Eignungsprinzip gesehen werden. Von daher ist eine starre mathemati-
sche Proportionalität der Länderanteile ausgeschlossen.
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2. Welche Zusammensetzung nach dem Geschlecht haben die obersten Bun-
desbehörden (bitte einzeln nach obersten Bundesbehörden und Dienstrang
auflisten)?

 

Die Zusammensetzung der obersten Bundesbehörden nach Geschlecht, Status-
gruppen und Laufbahngruppen ist in der Tabelle in der Anlage aufgeführt.

 

3. Welche Angaben zur Person von Beamtinnen und Beamten in den obersten
Bundesbehörden werden statistisch erfasst?

 

Im Gesetz über die Statistiken der öffentlichen Finanzen und des Personals im
öffentlichen Dienst (Finanz- und Personalstatistikgesetz) vom 21. Dezember
1992 (BGBl. I S. 2119) ist festgelegt, welche Angaben zur Person von Beam-
tinnen und Beamten in den obersten Bundesbehörden statistisch erfasst werden.
Nach § 6 Abs. 1 des Finanz- und Personalstatistikgesetzes werden folgende Er-
hebungsmerkmale der in einem unmittelbaren Dienst- oder Auftragsverhältnis
stehenden Beschäftigten des Bundes erfasst: Geburtsmonat und -jahr; Ge-
schlecht; Art, Umfang und Dauer des Dienst- oder Arbeitsverhältnisses; Lauf-
bahngruppe, Einstufung, Dienst- oder Lebensaltersstufe, Ortszuschlagsstufe;
Dienst- oder Lebensaltersstufe, Ortszuschlagsstufe; Dienst- oder Arbeitsort so-
wie bei den in einem Dienstverhältnis stehenden Personen der Wohnort; Einzel-
plan, Kapitel und Aufgabenbereich.

Die Daten werden jährlich zum Stichtag 30. Juni erhoben und vom Statisti-
schen Bundesamt herausgegeben.
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